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 Neuendorf, 19.11.2025 

 

Stellungnahme Vorentwurf 7. Änderung des Flächennutzungsplans, Teilbe-

reich „Kompostieranlage/ Sammelstelle für Grünabfälle am Friedhof“ der 

Stadt Hennigsdorf; Hier: Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger 

TÖB nach § 4 Abs. 1 BauGB 

 

Verfahrensstand: November 2025 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

hiermit erhalten Sie die Stellungnahme des Landesbetriebes Forst Brandenburg als 

untere Forstbehörde, hier vertreten durch das Forstamt Oberhavel, zur o. g. 7. Än-

derung des Flächennutzungsplans, Teilbereich Kopostieranlage/ Sammelstelle für 

Grünabfälle am Friedhof. 

 

Für die Beurteilung der Waldeigenschaft ist gemäß § 32 Abs. 1, Nr. 6 Waldgesetz 

des Landes Brandenburg (LWaldG) die untere Forstbehörde örtlich und sachlich 

zuständig.  

 

Beim betroffenen Flurstück 688, Flur 14 der Gemarkung Hennigsdorf im Geltungs-

bereich des Flächennutzungsplans (FNP) handelt es sich um Friedhofsgelände und 

damit nicht um Wald im Sinne des § 2 LWaldG. 

 

Aus Sicht der unteren Forstbehörde bestehen keine Einwände bei der Änderung 

des FNP. 
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Hinweise: 

 

Südlich an das betroffene Flurstück grenzt Wald an, dessen Bedeutung im Sinne 

des §1 Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) unbedingt zu berücksichti-

gen ist. Seine Leistungsfähigkeit ist entsprechend zu erhalten, was auch eine Ver-

hinderung und Vermeidung schädigender Einflüsse von außerhalb beinhaltet. So 

sind z. B. entstehende und ggf. austretende Flüssigkeiten aus Kompostierungsma-

terial in den Wald zu verhindern oder bauliche Anlagen so zu errichten, dass sie 

den Wald nicht beeinträchtigen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Walter 

 

Dieses Dokument wurde am 19.11.2025 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift 

gültig. 

 

 




